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Wirklichkeit ın ihrer Ganzheit wahrnehmen nachkonziliaren Entwicklungen 525-544)
un: erfassen können. Denn Alltagssprache WI1IE 1nN€ zusammenfassende Schlussreflexion
Uun: Wissenschaftslogik vermögen nicht einmal 545-568)
annähernd, der SaNZECN Wirklichkeit Inne M it csolider Gründlichkeit stellt Cdie Verfas-
werden. Kategorien WIE Cdie Analogie der Cdie JE serın Clie (Jenese Uun: Cdie systematische Bedeu-
größere Unähnlichkeit bei Ahnlichkeitsaussa- (ung der ekklesiologischen Aussagen luthers
CN gehören notwendigerweise zu Myster1um dar, hebht Cdie zentrale Stellung des Abendmahls-
dazu e Theologie kann deshalb nicht auf den S71 1L1LO11 VO  3 1519 heraus, ın dem alle spateren
leibhaftigen Ausdruck 1m KItus, auf Gestik Uun: ÄAußerungen luthers ZuUu!r geistlich-sakramen-
Gebärde, auf Musik Uun: unst, auf das dichte- talen Sicht der Kirche grundgelegt sSind (133)
rische Wort verzichten. Gerade theologisches Das 271 „ 50 betont die Wesensbestimmung
Verstehen 1st nicht verbal festzuschreiben, VOoO  3 Kirche als creatura Evangelii zunächst ihre
sondern bildhaft-symbolisch entdecken (zu Selbstentzogenheit Uun: garantiert Cdie ek-
enthüllen, uch gleich wieder verhüllt Kklesiale Unverfügbarkeit des evxIira 1105 UNSCTES

werden). Erst der Poesie gelingt CS, „Wahrheiten Heils e Vermittlung des Heils geschieht NOL-

auszudrücken, Erfahrungen 1Ns Wort wendig kirchlich konkret ın der worthaft-sak-
ramentalen Eflektivität kirchlichen Handelns,bringen, dass das Herz des HoOrers, Lesers 1 -

ogriffen wird“ (243) Sudbrack spricht Clie ber dennoch Jenseılts jeglichen menschlichen
der Theologie .WE dazu aufruft, Cdie 1uU- Eigenwerks der -_tuns.“ (136) In einer aıhn-
1E „‚einem ‚UCIL, persönlichen Verhältnis ich sorgfältigen Studie wird difierenziert das

„‚Grundverständnis VO  3 Kirche bei Philipp Me-ott Uun: seinem Jesus” Ööffnen. Und
welst auf Cdie zukunftsträchtige raft des asthe- lanchthon Uun: Johannes Calvin (139) heraus-

gearbeitet. [Dass gegenüber diesen gründlichentisch-poetischen Weg, WE fortfährt (264)
„Begrifflich eindeutige Markierungen (Defi- Darstellungen das Konzil VOoO  3 Irient auf 11UT

eineinhalb Seiten 185f. behandelt wird, lässtnitionen) legen fest, WA1S letztlich 1m Geheimnis
(,ottes ruht Uun: hinter ihm zurückbleibt:; darauf schließen, dass Clie Verfasserin ihm für

braucht Kaum für Suchen, VW1S hinführt Cdie ematik des Verhältnisses VOoO  3 Rechtfer-
zu erfahrenden Vollzug, zu Glauben.“ tigung un: Kirche kaum Relevanz beimisst. ESs
Kremsmunster Bernhard Eckerstorfer OSB verwundert, dass weder das Dekret über Cdie

Erbsünde VO  3 1546 noch insbesondere Jenes
über Cdie Rechtfertigung VOoO  3 1547 ın diesem fu-
sammenhang erwähnt wird Eın kurzer Blick ın

+  S Rahner, Johanna: ( reatura Evangelll. Cdie (im Literaturverzeichnis nicht aufgeführte)Zum Verhältnıis Vo  — Rechtfertigung un fünfbändige „Geschichte des Konzils VOoO  3 Ir1-Kirche, Herder, Freiburg Br—Basel-Wıen ent  66 VO  3 Jedin würde aufzeigen, WI1IE IntensıivY
2005 Kart uro 40,00 ISBN 3-451- ın Irient Cdie Rechtfertigungsthematik g-28499-5

FuNsSCm wurde /war trıfit Z dass das Ir1-
In der umfangreichen Habilitationsschrift dentinum das ekklesiologische Problem nicht

geht der Verfasserin 1nN€ „rechtferti- ın einem systematischen ınn behandelt hat,
gungstheologische Überprüfung katholischer doch sSind gerade durch dieses Konzil Weichen-
Ekklesiologie auf Uun: nach dem I{ Vaticanum“ stellungen vollzogen worden, hne Cdie sich die
(5) Der Aufbau der Arbeit 1st cehr Klar ach gesamte neuzeitliche Entwicklung der römisch-
einer ausführlichen Einführung ın den I1- katholischen Kirche nicht verstehen lässt.
wartigen Stand der Rechtfertigungsdebatte Fur sich JLL könnte der FEFxkurs
ın Öökumenischer Sicht 14-52 behandelt Cdie „DIE antikonziliaristisch-papalistische Gefähr-
Verfasserin Cdie urzeln der Rechtfertigungs- dung” 195—-198) dem chluss verleiten, Cdie
lehre bei artın luther ), dann bei gesamte Entwicklung der römisch-katholischen
Melanchthon un: Calvin 139-183), anschlie- Kirche 1m zweıiten Jahrtausend bis zu I{ atı-
Bend Clie Ekklesiologie 1m Zeichen der Gegen- kaniıschen Konzil käıime AUS systematischer Sicht
reformation miıt den drei Schwerpunkten ate- einer einzı1gen Fehlentwicklung gleich. Eiıne Cif-
chismus OMAanus, Bellarmin Uun: Möhler ferenzierte historische Darstellung musste JEe-
185-274) ESs folgt Cdie Auseinandersetzung doch uch deutlich machen, WI1IE diese zentralis-
mıt der Ekklesiologie des 11 Vatikanischen tischen Tendenzen, Cdie isoliert betrachtet hne
Konzils 275-523), 1ne kurze Darstellung der Zweifel einem Zerrbild VO  3 Kirche führen
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Wirklichkeit in ihrer Ganzheit wahrnehmen 
und erfassen zu können. Denn Alltagssprache 
und Wissenschaft slogik vermögen nicht einmal 
annähernd, der ganzen Wirklichkeit inne zu 
werden. Kategorien wie die Analogie oder die je 
größere Unähnlichkeit bei Ähnlichkeitsaussa-
gen gehören notwendigerweise zum Mysterium 
dazu. Die Th eologie kann deshalb nicht auf den 
leibhaft igen Ausdruck im Ritus, auf Gestik und 
Gebärde, auf Musik und Kunst, auf das dichte-
rische Wort verzichten. Gerade theologisches 
Verstehen ist nicht verbal festzuschreiben, 
sondern bildhaft -symbolisch zu entdecken (zu 
enthüllen, um auch gleich wieder verhüllt zu 
werden). Erst der Poesie gelingt es, „Wahrheiten 
so auszudrücken, Erfahrungen so ins Wort zu 
bringen, dass das Herz des Hörers, Lesers er-
griff en wird“ (243). Sudbrack spricht die Mitte 
der Th eologie an, wenn er dazu aufruft , die Tü-
ren zu „einem neuen, persönlichen Verhältnis 
zu Gott und seinem Jesus“ zu öff nen. Und er 
weist auf die zukunft strächtige Kraft  des ästhe-
tisch-poetischen Weg, wenn er fortfährt (264): 
„Begriffl  ich zu eindeutige Markierungen (Defi -
nitionen) legen fest, was letztlich im Geheimnis 
Gottes ruht und stets hinter ihm zurückbleibt; 
es braucht Raum für neues Suchen, was hinführt 
zum erfahrenden Vollzug, zum Glauben.“
Kremsmünster Bernhard A. Eckerstorfer OSB

◆ Rahner, Johanna: Creatura Evangelii. 
Zum Verhältnis von Rechtfertigung und 
Kirche, Herder, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 
2005. (608) Kart. Euro 40,00. ISBN 3-451-
28499-5.

In der umfangreichen Habilitationsschrift  
geht es der Verfasserin um eine „rechtferti-
gungstheologische Überprüfung katholischer 
Ekklesiologie auf und nach dem II. Vaticanum“ 
(5). Der Aufb au der Arbeit ist sehr klar: Nach 
einer ausführlichen Einführung in den gegen-
wärtigen Stand der Rechtfertigungsdebatte 
in ökumenischer Sicht (14–52) behandelt die 
Verfasserin die Wurzeln der Rechtfertigungs-
lehre bei Martin Luther (53–138), dann bei 
Melanchthon und Calvin (139–183), anschlie-
ßend die Ekklesiologie im Zeichen der Gegen-
reformation mit den drei Schwerpunkten Cate-
chismus Romanus, Bellarmin und J.A. Möhler 
(185–274). Es folgt die Auseinandersetzung 
mit der Ekklesiologie des II. Vatikanischen 
Konzils (275–523), eine kurze Darstellung der 

nachkonziliaren Entwicklungen (525–544) so-
wie eine zusammenfassende Schlussrefl exion 
(545–568).

Mit solider Gründlichkeit stellt die Verfas-
serin die Genese und die systematische Bedeu-
tung der ekklesiologischen Aussagen Luthers 
dar, hebt die zentrale Stellung des Abendmahls-
sermon von 1519 heraus, in dem alle späteren 
Äußerungen Luthers zur geistlich-sakramen-
talen Sicht der Kirche grundgelegt sind (133). 
Das Fazit: „So betont die Wesensbestimmung 
von Kirche als creatura Evangelii zunächst ihre 
Selbstentzogenheit und garantiert so die ek-
klesiale Unverfügbarkeit des extra nos unseres 
Heils. Die Vermittlung des Heils geschieht not-
wendig kirchlich konkret in der worthaft -sak-
ramentalen Eff ektivität kirchlichen Handelns, 
aber dennoch jenseits jeglichen menschlichen 
Eigenwerks oder -tuns.“ (136) In einer ähn-
lich sorgfältigen Studie wird diff erenziert das 
„Grundverständnis von Kirche bei Philipp Me-
lanchthon und Johannes Calvin“ (139) heraus-
gearbeitet. Dass gegenüber diesen gründlichen 
Darstellungen das Konzil von Trient auf nur 
eineinhalb Seiten (185f.) behandelt wird, lässt 
darauf schließen, dass die Verfasserin ihm für 
die Th ematik des Verhältnisses von Rechtfer-
tigung und Kirche kaum Relevanz beimisst. Es 
verwundert, dass weder das Dekret über die 
Erbsünde von 1546 noch insbesondere jenes 
über die Rechtfertigung von 1547 in diesem Zu-
sammenhang erwähnt wird. Ein kurzer Blick in 
die (im Literaturverzeichnis nicht aufgeführte) 
fünfb ändige „Geschichte des Konzils von Tri-
ent“ von H. Jedin würde aufzeigen, wie intensiv 
in Trient um die Rechtfertigungsthematik ge-
rungen wurde. Zwar trifft   es zu, dass das Tri-
dentinum das ekklesiologische Problem nicht 
in einem systematischen Sinn behandelt hat, 
doch sind gerade durch dieses Konzil Weichen-
stellungen vollzogen worden, ohne die sich die 
gesamte neuzeitliche Entwicklung der römisch-
katholischen Kirche nicht verstehen lässt.

Für sich genommen könnte der Exkurs 
„Die antikonziliaristisch-papalistische Gefähr-
dung“ (195–198) zu dem Schluss verleiten, die 
gesamte Entwicklung der römisch-katholischen 
Kirche im zweiten Jahrtausend bis zum II. Vati-
kanischen Konzil käme aus systematischer Sicht 
einer einzigen Fehlentwicklung gleich. Eine dif-
ferenzierte historische Darstellung müsste je-
doch auch deutlich machen, wie diese zentralis-
tischen Tendenzen, die isoliert betrachtet ohne 
Zweifel zu einem Zerrbild von Kirche führen 
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können, Immer uch als Gegenbewegung eın düsteres Szenarlo der gegenwartigen theo-
interpretieren sSind un: hne spezifische Rah- logischen Landschaft ın der römisch-katho-
menbedingungen unverständlich bleiben. ischen Kirche entworfen werden.

In ihrer Interpretation des I{ Vatika- Schade, dass ein1ge Schieflagen der Archi-
nischen Konzils möchte sich Cdie Verfasserin auf tektur Cdie Arbeit Cdie Brillanz einer durch-
Cdie ‚rechtfertigungstheologisch sensiblen Teile gangıg überzeugenden Argumentation bringen.
der ekklesiologischen ÄAußerungen des Kon- Dennoch: Insgesamt hat Cdie Verfasserin miıt der
ils  ‚66 konzentrieren (275) S1€e geht AUS VOoO  3 der vorliegenden, breit angelegten Veröffentlichung
„Kernthese“: „ MiIt der Wiederentdeckung der einen wichtigen Beltrag einem Öökumenisch
zentralen Bedeutung der theologischen Tiefen- brennenden Ihema beigesteuert.
dimension VOoO  3 Kirche un: ihrer trinitarisch- LINZ anjo Sauer
christozentrischen Grundlegung [} erhält das
Ihema Rechtfertigung implizit selinen (J)rt ın der
sic!| Ekklesiologie des Konzils, dass ın AÄus- +  S Hans Urs Vo  — Balthasar-Stiftung: „VWer ist

dıe Kırche?" DITZ Ratferate Symposionlegung Uun: Rückbezug auf diese Grundlegung
Kkatholische Theologie fürderhin dem Inneren zu Todestag Vo  — Hans Urs Vo  — Baltha-

Johannes Verlag, Einsiedeln 1999Anliegen der Reformation uch ekklesiolo-
gisch Rechnung tragen kann Uun: dies ın kon-
SeEquentTer Durchführung des ekklesiologischen Das 5Symposion fand VO 16. —15 Septem-
Neuansatzes für die rechtfertigungstheologisch ber 1998 der Unıiversita: Fribourg „ S

lohnt sich gerade ın einer e1t des drohendensensiblen FEinzelthemen 1m Gefolge des 1mM 11
Vaticanum Grundgelegten Uun: darüber hinaus kirchlichen Selbstverlustes nach der geheim-
uch muss.“ 275f ia Sprachlich würde 111a sich nisvoll eingerichteten Selbstidentität des Kol-
1ne geglücktere Formulierung einer „Kernthe- lektivsubjekts Kirche fragen Haas,
SE wünschen. Präsident der Stiftung, 9) Das französische Uun:

das italienische Referat sSind uch 1Ns DeutscheInsgesamt bewegt sich die Interpretation
des I{ Vatikanischen Konzils ın den Bahnen e1- übertragen.
1IieT ganglıgen Communio- 1heologie. Dem Kon- urt och (Basel) gibt Cdie Ekklesiologie
711[ werden viele „Schwächeanfälle” angelastet VOoO  3 Balthasars ın 11UCE kompetent wieder: DIie
(vgl das Urteil VO  3 Barth über das zweıte Ka- Überbetonung des SO7zlal- Uun: Cdie Unterbe-
pitel der OÖffenbarungskonstitution, das sich Cdie lichtung des Mysteriumcharakters 1st Cdie Kon-
Verfasserin kigen macht Siehe 501, Anm trastfolie für Cdie „‚durch un: durch personale
479), der „Rückfall ın eın kultisch-sacerdota- Ekklesiologie” VO  3 Balthasars (29) Nicht eın
les Priesterbild”“ (431) Cdie „fulminante Aufwer- Was, sondern eın Wer 1st Clie Kirche: eın (1e-
(ung des Bischofsamtes“ (427) Cdie einen füge konkreter Personen, mıt der Hauptperson
hohen Preis erkauft sel1, das Defizit, „dass celhbst ESUS Christus, „Ausdehnung, Mitteilung, eil-
das Konzil sich nicht darüber 1m Klaren Ist, WA1S gabe der Personalität Christi“ (15) e Bilder

eigentlich VOoO  3 Schrift, TIradition un: Lehramt „Leib‘ Uun: „Braut” bringen Cdie Verbindung VO  3

un: ihrem Verhältnis zueinander halten hat“ C'hristus un: Kirche als FEinheit un: Verschie-
(504) insbesondere ber Cdie kirchenpolitische denheit ZuUu!r Sprache. Das „marianisch-weibli-
Tatsache, „eIne Wende begonnen, 61€E ber nicht che Prinzip’ (Liebesgemeinschaft) hat VOT dem

Ende gebracht” (434) haben SO bleibt eın „petrinisch-männlichen Prinzip’ Amt, Sakra-
zwiespältiges Bild, das noch einmal verstärkt mente) den Vorrang. e bräutliche Begegnung
wird durch Cdie (nicht begründete) Auswahl der VOoO  3 ott Uun: Geschöpf 1st der eigentliche Kern
beiden Dokumente „Katechismus der Katho- der Kirche (20) eingetaucht ın Clie trinitarische
ischen Kirche“ Uun: „LOominus Jesus”, Cdie als Upposition innerhalb der Identität (25) Der
prasentativ für „nachkonziliare Entwicklungen Liebesjünger Johannes hat Clie Aufgabe, durch
525-544) behandelt werden. (‚emessen der Zurücktreten eın Herausfallen des petrinischen
Vorgabe, dass „auch innerhalb der katholischen MLEeSs AUS der fundamentalen „marilanischen
Ekklesiologie das Rechtfertigungsgeschehen als Heiligkeit” verhindern.
Immanentes Kriterium“ ANZUSELZEN 6£1 (558) Barbara Hallensleben (Fribourg) kritisiert
kann angesichts eINes „kontradiktorischen VOoO  3 Balthasar 1m Vergleichen miıt dem Ortho-
Pluralismus“ (565) 1m Bereich der Wirkungs- doxen Theologen derg]] Bulgakov Bel1l-
geschichte des 11 Vatikanischen Konzils 11UT de begründen das Mysterium Kirche ın der
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können, immer auch als Gegenbewegung zu 
interpretieren sind und ohne spezifi sche Rah-
menbedingungen unverständlich bleiben.

In ihrer Interpretation des II. Vatika-
nischen Konzils möchte sich die Verfasserin auf 
die „rechtfertigungstheologisch sensiblen Teile 
der ekklesiologischen Äußerungen des Kon-
zils“ konzentrieren (275). Sie geht aus von der 
„Kernthese“: „Mit der Wiederentdeckung der 
zentralen Bedeutung der theologischen Tiefen-
dimension von Kirche und ihrer trinitarisch-
christozentrischen Grundlegung [...] erhält das 
Th ema Rechtfertigung implizit seinen Ort in der 
[sic!] Ekklesiologie des Konzils, so dass in Aus-
legung und Rückbezug auf diese Grundlegung 
katholische Th eologie fürderhin dem inneren 
Anliegen der Reformation auch ekklesiolo-
gisch Rechnung tragen kann und dies in kon-
sequenter Durchführung des ekklesiologischen 
Neuansatzes für die rechtfertigungstheologisch 
sensiblen Einzelthemen im Gefolge des im II. 
Vaticanum Grundgelegten und darüber hinaus 
auch muss.“ (275f ) Sprachlich würde man sich 
eine geglücktere Formulierung einer „Kernthe-
se“ wünschen.

Insgesamt bewegt sich die Interpretation 
des II. Vatikanischen Konzils in den Bahnen ei-
ner gängigen Communio-Th eologie. Dem Kon-
zil werden viele „Schwächeanfälle“ angelastet 
(vgl. das Urteil von K. Barth über das zweite Ka-
pitel der Off enbarungskonstitution, das sich die 
Verfasserin zu Eigen macht. Siehe S. 501, Anm. 
479), so der „Rückfall in ein kultisch-sacerdota-
les Priesterbild“ (431), die „fulminante Aufwer-
tung des Bischofsamtes“ (427), die um einen zu 
hohen Preis erkauft  sei, das Defi zit, „dass selbst 
das Konzil sich nicht darüber im Klaren ist, was 
es eigentlich von Schrift , Tradition und Lehramt 
und ihrem Verhältnis zueinander zu halten hat“ 
(504), insbesondere aber die kirchenpolitische 
Tatsache, „eine Wende begonnen, sie aber nicht 
zu Ende gebracht“ (434) zu haben. So bleibt ein 
zwiespältiges Bild, das noch einmal verstärkt 
wird durch die (nicht begründete) Auswahl der 
beiden Dokumente „Katechismus der Katho-
lischen Kirche“ und „Dominus Jesus“, die als re-
präsentativ für „nachkonziliare Entwicklungen“ 
(525–544) behandelt werden. Gemessen an der 
Vorgabe, dass „auch innerhalb der katholischen 
Ekklesiologie das Rechtfertigungsgeschehen als 
immanentes Kriterium“ anzusetzen sei (558), 
kann angesichts eines „kontradiktorischen 
Pluralismus“ (565) im Bereich der Wirkungs-
geschichte des II. Vatikanischen Konzils nur 

ein düsteres Szenario der gegenwärtigen theo-
logischen Landschaft  in der römisch-katho-
lischen Kirche entworfen werden.

Schade, dass einige Schiefl agen der Archi-
tektur die Arbeit um die Brillanz einer durch-
gängig überzeugenden Argumentation bringen. 
Dennoch: Insgesamt hat die Verfasserin mit der 
vorliegenden, breit angelegten Veröff entlichung 
einen wichtigen Beitrag zu einem ökumenisch 
brennenden Th ema beigesteuert.
Linz Hanjo Sauer

◆ Hans Urs von Balthasar-Stiftung: „Wer ist 
die Kirche?“ Die Referate am Symposion 
zum 10. Todestag von Hans Urs von Baltha-
sar. Johannes Verlag, Einsiedeln 1999. 
(228).

Das Symposion fand vom 16.–18. Septem-
ber 1998 an der Universität Fribourg statt. „Es 
lohnt sich gerade in einer Zeit des drohenden 
kirchlichen Selbstverlustes nach der geheim-
nisvoll eingerichteten Selbstidentität des Kol-
lektivsubjekts Kirche zu fragen“ (A.M. Haas, 
Präsident der Stift ung, 9). Das französische und 
das italienische Referat sind auch ins Deutsche 
übertragen.

Kurt Koch (Basel) gibt die Ekklesiologie 
von Balthasars in nuce kompetent wieder: Die 
Überbetonung des Sozial- und die Unterbe-
lichtung des Mysteriumcharakters ist die Kon-
trastfolie für die „durch und durch personale 
Ekklesiologie“ von Balthasars (29). Nicht ein 
Was, sondern ein Wer ist die Kirche: ein Ge-
füge konkreter Personen, mit der Hauptperson 
Jesus Christus, „Ausdehnung, Mitteilung, Teil-
gabe der Personalität Christi“ (15). Die Bilder 
„Leib“ und „Braut“ bringen die Verbindung von 
Christus und Kirche als Einheit und Verschie-
denheit zur Sprache. Das „marianisch-weibli-
che Prinzip“ (Liebesgemeinschaft ) hat vor dem 
„petrinisch-männlichen Prinzip“ (Amt, Sakra-
mente) den Vorrang. Die bräutliche Begegnung 
von Gott und Geschöpf ist der eigentliche Kern 
der Kirche (20), eingetaucht in die trinitarische 
Opposition innerhalb der Identität (25). Der 
Liebesjünger Johannes hat die Aufgabe, durch 
Zurücktreten ein Herausfallen des petrinischen 
Amtes aus der fundamentalen „marianischen 
Heiligkeit“ zu verhindern.

Barbara Hallensleben (Fribourg) kritisiert 
von Balthasar im Vergleichen mit dem ortho-
doxen Th eologen Sergij Bulgakov (†1944). Bei-
de begründen das Mysterium Kirche in der 
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